
Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 
 

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung 2024 
 
Entlastung des Bürgermeisters, der Beigeordneten, des Ortsbürgermeisters und 
der Ortsbeigeordneten für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.12.2025 die Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgestellt: 
 
In der Ergebnisrechnung  
einen Gewinn von         500.871,63 € 
 
In der Finanzrechnung  
Summe der ordentlichen und  
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen               290.471,15 € 
 
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit               -  930.365,98 € 
 
Finanzmittelfehlbetrag               -  639.894,83 € 
 
Dem Bürgermeister, den Beigeordneten, dem Ortsbürgermeister sowie dem 
Ortsbeigeordneten wurde in der gleichen Sitzung Entlastung erteilt. Die 
Jahresrechnung 2024 mit dem Rechenschaftsbericht, dem Beteiligungsbericht und 
dem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses liegt in der Zeit vom  
15. Dezember bis einschließlich 23. Dezember 2025 während der allgemeinen 
Dienstzeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen, am Standort des 
Fachbereichs 2, Rathaus Neuhofen, Rottstraße 1, 67141 Neuhofen, Zimmer 19, 
öffentlich aus.  
 
 
Otterstadt, den 04.12.2025 
 
Theo Böhm 
Ortsbürgermeister 


